


 

 

Ein moderner Staat 
benötigt eine 
leistungsfähige 
Verwaltung 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der Sächsischen Staatsregierung ist die umfassende Modernisierung des Freistaates Sachsen ein wichtiges 
Anliegen. Denn wir benötigen tragfähige, zukunftsfeste Strukturen, um Beschäftigung und Lebensstandards 
unserer Bürgerinnen und Bürger bei allen Herausforderungen zu sichern. 
 
Insbesondere der demografische Wandel stellt uns als neues Bundesland vor eine im Vergleich mit manch 
anderen Regionen besonders drängende Aufgabe. Wir werden schon in naher Zukunft weniger 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als heute in der sächsischen Verwaltung beschäftigen können. Die staatlichen 
Aufgaben und vor allem deren Komplexität werden aber nicht in gleichem Maße oder zumindest nicht mit 
ähnlicher Geschwindigkeit abnehmen. Dieser drohenden Lücke kann aus Sicht der Sächsischen Staatsregierung 
nur mit einer Straffung von Strukturen, der Optimierung von Abläufen und vor allem durch einen passgenauen 
Einsatz moderner Informations- und Kommunikationstechnologien entgegen gewirkt werden. 
 
Als Beauftragter der Sächsischen Staatsregierung für Informationstechnologie habe ich anlässlich des 
Nationalen IT-Gipfels 2010 die Regionale Arbeitsgruppe E-Government ins Leben gerufen, die sich der 
spezifischen Herausforderungen unserer Region annimmt. Die Arbeitsgruppe widmet sich in diesem Kontext 
den Fragen, wie ein geschickter Einsatz von Informationstechnologien nicht nur die Leistungsfähigkeit der 
Verwaltung stärken und damit auch die Attraktivität für die Ansiedlung von Wirtschaftsunternehmen 
verbessern, sondern auch ihre Nähe zu den Bürgerinnen und Bürgern erhöhen kann. 
 
Ich bin froh, dass Vertreter der kommunalen und staatlichen Ebene - auch aus der Region Mitteldeutschland - 
sowie der Wirtschaft, meiner Einladung gefolgt sind. Zusammen mit meinen Kolleginnen und Kollegen im 
Sächsischen Staatsministerium der Justiz und für Europa haben im Einzelnen mitgewirkt: Land Sachsen-Anhalt, 
vertreten durch Staatskanzlei und Ministerium des Innern, Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste, 
Sächsischer Städte- und Gemeindetag e. V., Sächsischer Landkreistag e. V., Landkreis Vogtlandkreis, Sächsische 
Anstalt für kommunale Datenverarbeitung (SAKD), Zweckverband für Kommunale Informationsverarbeitung 
Sachsen (KISA), SAP Deutschland GmbH und Co. KG, IBM Deutschland GmbH, Siemens IT Solutions and Services 
GmbH, Cluster IT – Mitteldeutschland e.V. und PDV-Systeme GmbH. 
 
Wir möchten mit dieser Broschüre den erreichten Erörterungsstand dokumentieren und in der Öffentlichkeit 
zur Diskussion stellen. Wir verstehen die nachfolgenden Ausführungen unter den Überschriften 
„Ebenenübergreifendes Prozessmanagement“, „Bürgerterminal“ und „Elektronische Partizipation“ daher als 
Beiträge zu einem dynamischen Prozess. Den Mitgliedern der Arbeitsgruppe möchte ich für die intensive und 
vertrauensvolle Zusammenarbeit bei der Erstellung dieser Informationsschrift herzlich danken. 
 
Für mich ist mit der Regionalen Arbeitsgruppe E-Government eine wichtige Erfahrung des IT-Gipfelprozesses 
verknüpft: Wir müssen gemeinsam, also organisationsübergreifend und in enger Kooperation mit der 
Wirtschaft, unsere Verantwortung für die Gestaltung von Rahmenbedingungen und den intensiven Einsatz der 
Informations- und Kommunikationstechnologien wahrnehmen. Nur so können wir die demografischen 
Herausforderungen in Chancen für die Region verwandeln. 
 

Dr. Wilfried Bernhardt 
Staatssekretär 

 im Sächsischen Staatsministerium der Justiz und für Europa 
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Ebenenübergreifendes Prozessmanagement  
als Erfolgsfaktor für E-Government 
 
Die öffentliche Verwaltung steht heute 
zunehmend vor Anforderungen wie 
wachsendem Aufgabenbestand und 
steigenden Leistungsansprüchen von 
Bürgern und Unternehmen. Auch macht 
die demografische Entwicklung vor der 
Verwaltung selbst nicht halt. Um 
drohende Effizienzlücken zu vermeiden 
und Handlungs- und Gestaltungs-
spielräume zu erhalten, ist die 
konsequente Erhebung, Dokumentation 
und Nutzung des Wissens um 
Verwaltungsabläufe sowie deren Re-
organisation, Gestaltung und kontinu-
ierliche Verbesserung erforderlich. 
 
Bislang standen bei der Optimierung von 
Organisationen die Veränderung von 
internen Strukturen und die Verlagerung 
von Aufgaben im Vordergrund. Künftig 
müssen sowohl das Ergebnis des 
Verwaltungshandelns als auch der 
Abnehmer einer Verwaltungsleistung - 
der Kunde - ins Zentrum der Betrachtung 
rücken. 
 
Prozessorganisation und Prozess-
management werden damit zu wichtigen 
Instrumenten für die Gestaltung einer 
zukunftsfähigen Verwaltung. Der „neue 
Blick“ auf das Verwaltungshandeln – weg 
von starren hierarchischen hin zu 
flexiblen ablauf- und ergebnisorientierten 

Strukturen – ist ein Paradigmenwechsel 
und erfordert in den Organisationen 
selbst ein gewaltiges Umdenken. 
 
Erfolgreiche Einführung und nachhaltige 
Durchsetzung von Prozessorganisation 
und Prozessmanagement in der 
öffentlichen Verwaltung werden deshalb 
essentiell vom erklärten politischen Willen 
auf oberster Ebene abhängen. Sie 
erfordern im Weiteren gleichermaßen die 
Identifikation mit Zielen und 
Konsequenzen des Prozessmanagements 
wie auch erhebliche Durchsetzungskraft 
und Beharrlichkeit auf allen Führungs-
ebenen der Verwaltung. 
 
Diese Problematik wird mittlerweile 
weithin erkannt. Auf Bundes-, Länder- 
und kommunaler Ebene gibt es vielfältige 
Projekte und Aktivitäten zum Prozess-
management. 
 
Bislang fehlt es indes an einer engen 
Verzahnung dieser Aktivitäten, sowohl um 
Wissen zu teilen oder Erfahrungen zu 
nutzen, als auch um in konkreten 
Projekten unmittelbar zu kooperieren. 
 
Für diese Aufgaben sind wirksame 
Kooperationen nötig. Die Zusammen-
arbeit zwischen Behörden auf 
kommunaler Seite sowie ebenenüber-

greifend darf nicht an den Zuständig-
keitsgrenzen aufhören. Insbesondere 
ebenenübergreifende Verwaltungs-
verfahren und deren „Schnittstellen“ 
zwischen den beteiligten Behörden sind 
zu betrachten, um alle Effizienzpotenziale 
zu heben. 
 
Artikel 91c des Grundgesetzes ermöglicht 
heute als zentrale Norm völlig neue 
Formen der Kooperation zwischen 
Verwaltungsebenen bis hin zu 
ebenenübergreifendem integriertem IT-
Einsatz. Dies muss auch Anlass sein, über 
neue Kooperationsformen im Bereich des 
Prozessmanagements nachzudenken. 
 
Sachsen und Sachsen-Anhalt haben im 
Rahmen ihrer Aktivitäten zur 
Verwaltungsmodernisierung das Prozess-
management als eine Schwerpunkt-
aufgabe identifiziert, die allein schon 
unter dem Druck der demografischen 
Entwicklung und der knappen 
öffentlichen Mittel gerade in den neuen 
Ländern immer wichtiger wird. 
 
Die nachfolgenden Ausführungen sollen 
sowohl Impulse für die Ausgestaltung von 
Prozessmanagement in der öffentlichen 
Verwaltung geben als auch konkrete 
Maßnahmen für das weitere Vorgehen 
vorschlagen. 
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1. Ebenenübergreifendes Prozessmanagement 
 
Eine effizient arbeitende Verwaltung sieht 
sich heute vielfältigen Herausforderungen 
ausgesetzt: die hohe Serviceorientierung 
gegenüber Bürgern und Unternehmen, 
sowie auch gegenüber dem 
Verwaltungspersonal, die Straffung und 
Reduzierung der Bürokratielasten für 
Bürger und Unternehmen, die effiziente, 
konzentrierte und qualitativ hochwertige 
Aufgabenerfüllung und 

Verwaltungsabläufe, das Angebot von 
One-Stop-Government-Lösungen 
(Verwaltungsleistungen aus einer Hand), 
die Transparenz des Verwaltungs-
handelns, das Ermöglichen des 
zielgerichteten Einsatzes von IT. 
 
Prozessmanagement nimmt bei der 
Bewältigung dieser Herausforderungen 
eine wichtige initialisierende und 
steuernde Rolle ein. Prozessmanagement 
soll helfen, das Handeln der Organisation 
konsequent und kontinuierlich an der 
Erfüllung der gesetzlich vorgegebenen 
Aufgaben und der Kundenanliegen 
auszurichten. 
 
Voraussetzung und Grundlage für ein 
funktionierendes Prozessmanagement 
sind valide Informationen zu den eigenen 
Geschäftsprozessen. Die Analyse und 
Bewusstmachung der individuellen 

Verwaltungsprozesse und deren 
Verknüpfung sind eine wichtige Basis für 
die Optimierung des eigenen Handelns, 
um im Ergebnis die Verwaltungsziele 
besser zu erreichen. 
 
Ein Prozess wird dabei als Abfolge aller 
zusammenhängenden notwendigen 
Tätigkeiten und Bearbeitungsschritte zur 
Erstellung einer definierten Leistung 

verstanden. Das Prozessmanagement 
umfasst allgemein alle Vorgänge, die 
innerhalb des Lebenszyklus von 
Geschäftsprozessen auftreten können. 
Dies reicht von der Analyse und 
Modellierung über die Simulation und 
Optimierung anhand spezifischer 
Optimierungsziele bis hin zum Betrieb 
und Monitoring. Ziel ist die 
kontinuierliche Verbesserung und 
Entwicklung innovativer Prozess-
organisationen. Um deren Nachhaltigkeit 
zu sichern, müssen Mechanismen und 
Strukturen zur kontinuierlichen Prüfung 
und Verbesserung der jeweiligen Abläufe 
entwickelt, eingeführt und betrieben 
werden. 
 
Kundenanliegen und damit Verwaltungs-
prozesse machen vor Ebenengrenzen 
nicht halt. Ebenenübergreifendes 
Prozessmanagement bedeutet demnach, 

alle an der Erstellung einer 
Verwaltungsleistung beteiligten föderalen 
Ebenen (Kommunen, Länder, Bund) in die 
Betrachtungen einzubeziehen und die 
Kooperationen zwischen den 
Verwaltungen zu fördern. Auch die 
europäischen Nachbarregionen und die 
Ebene der Europäischen Union, die 
Wirtschaft sowie die Institutionen und 
Organisationen außerhalb der Verwaltung 

sind in geeigneter Weise einzubinden. 
 
Ein effektives Prozessmanagement ist 
Voraussetzung für den Einsatz innovativer 
Informations- und Kommunikations-
technologie (IT) und zentraler Faktor für 
effizientes Verwaltungshandeln. Nur 
gezielter Einsatz von IT ermöglicht es, 
ebenenübergreifende Prozesse medien-
bruchfrei zu gestalten und abzuwickeln. 
Die Nutzung standardisierter Daten-
formate und Schnittstellen und der 
Aufbau serviceorientierter IT-Infra-
strukturen (SOA) sind dabei ohne 
Alternative.  
 
Gelebtes Prozessmanagement bringt aber 
auch zum Ausdruck, dass nicht die 
Technik allein die treibende Kraft zur 
Erneuerung und Effizienzsteigerung des 
Verwaltungshandelns darstellt, sondern 
Organisation und Technik zusammen 
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beachtet und im Einklang entwickelt 
werden müssen (E-Government). 
 
Werkzeuge und Methoden des 
Prozessmanagements sind äußerst 
vielgestaltig und hängen stark vom 
jeweiligen Einsatzzweck ab. Insbesondere 
die einzusetzenden Methoden des 
Prozessmanagements sind auf spezifische 
Optimierungsziele spezialisiert und 
ausgerichtet. Zu den das 

Verwaltungshandeln maßgeblich 
beeinflussenden unterschiedlichen Sicht-
weisen auf „Prozesse“ gehören:  
• die Sicht der Kundenanliegen 

(externe Kommunikation), 
• die Sicht der Organisation (interne 

Verwaltung, Vorgangsbearbeitung), 
• die Sicht der IT (fachlich-

konzeptionelle Anforderungen und 
technische Umsetzung). 

 

Um die Potenziale des Prozess-
managements in vollem Umfang 
ausschöpfen zu können, sind die aus 
unterschiedlichen Sichten entstandenen 
Prozessmodelle konsequent und 
kontinuierlich aufeinander abzustimmen 
(harmonisieren), weitest gehend zu 
verallgemeinern (standardisieren) und im 
Einklang zu halten (nachhaltig betreiben). 
Ein Beitrag hierfür ist ein gemeinsamer 
aufgestellter und genutzter Prozessatlas.

 
 

2. Erfahrungen 

 
Freistaat Sachsen 
 
a) Im Rahmen der Umsetzung der EU-
Dienstleistungsrichtlinie hat der Freistaat 
ein zentrales Prozessregister eingeführt. 
Das Register beinhaltet jetzt ausgewählte 
Daten zu über 200 Verwaltungsverfahren. 
66 Verwaltungsprozesse und 10 
Prozessnetze liegen modelliert vor. Die 
Datenerhebung erfolgte zusammen und 
in Abstimmung mit Kommunen, 
Kammern und staatlichen Behörden.  
 
b) Im Rahmen der Einführung der IT-
gestützten Vorgangsbearbeitung erfolgt 
kontinuierlich eine umfassende Prüfung 
und Verbesserung der jeweiligen 
Verwaltungsabläufe. 

 
c) Das Service-Portal „Amt 24“ wurde 
2005 aufgebaut. Es enthält die 
Beschreibung von Bürger- und 
Unternehmensanliegen sowie einen 
Behördenfinder. Damit wurde ein 
zentraler Zugang zu Informationen über 
Dienstleistungen und Zuständigkeiten der 
sächsischen Landes- und Kommunal-
verwaltung für Bürger und Wirtschaft 
geschaffen. Das Amt 24 wurde in den 
letzten Jahren mit ca. 2.000 Texten zu 
Verfahren und Lebenslagen gefüllt.  
 
d) Im Projekt „Kommunale Verwaltungs-
modernisierung Sachsen“ (abgeschlossen 
im Jahr 2000) unter Schirmherrschaft der 
kommunalen Landesverbände entstand 

ein organisationsunabhängiger 
kommunaler Rahmenproduktplan zu allen 
kommunalen Produkten und Leistungen 
mit umfangreichen Kennzahlen. 
 
e) In verschiedenen Modellprojekten 
entstanden IT-Anforderungsmodelle für 
die Integrierte Vorgangsbearbeitung zu 
ausgewählten kommunalen Verwaltungs-
verfahren. 
 
Land Sachsen-Anhalt 
 
a) Für die IT-Umsetzung der EU-
Dienstleistungsrichtlinie wurde ein 
modularer Ansatz mit voneinander 
unabhängig einsetzbaren technischen 
Komponenten und Lösungen gewählt. 
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Dabei wurde auf bestehende 
E-Government-Basiskomponenten des 
Landes aufgebaut und diese soweit es 
möglich war genutzt bzw. um die neuen 
Anforderungen erweitert.  
 
b) Zudem sind auf Grundlage der seit 
2005 bestehenden „Rahmenvereinbarung 
zwischen dem Land und den kommunalen 
Spitzenverbänden über die Zusammen-
arbeit in den Bereichen Informations-
technik und eGovernment zur 
Unterstützung der Kommunen in 
Sachsen-Anhalt“ IT-Komponenten, wie z. 
B. das Elektronische Gerichts- und 
Verwaltungspostfach (EGVP), kostenfrei 
zur Verfügung gestellt worden. 
 
c) Auf Grundlage des länderübergreifend 
entwickelten Leistungskataloges der 
öffentlichen Verwaltung („LeiKa“) und mit 
Hilfe des ebenfalls länderübergreifend 
(„Linie6Plus“) entwickelten und im 
Rahmen der Umsetzung der EU-
Dienstleistungsrichtlinie erweiterten 
Bürger- und Unternehmensservice (BUS) 
wurde durch eine technische 
Verknüpfung des BUS mit den Schlüsseln 
der Wirtschaftszweige ein Tool zur 
Klärung von Vorhaben von Dienstleistern 
entwickelt. Dieses Tool ermittelt nach 
vorgegeben Suchparametern die 
entsprechenden Verwaltungsverfahren 
sowie Informationen zu den Leistungen 
und derer zuständigen Stellen. Dabei 
konnten die bereits seit mehreren Jahren 
im Land etablierten Redaktionsstrukturen 
(Kommunenredaktion, Ressortredaktion, 
Zentralredaktion) zur Pflege der Inhalte 

genutzt werden. Der BUS wird darüber 
hinaus als Wissensbasis für D115 in 
Sachsen-Anhalt verwendet. 
 
d) Der LeiKa soll in einer seiner nächsten 
Ausbaustufen auch um Verwaltungs-
prozessinformationen ergänzt werden. 
Hierzu sind umfangreiche Abstimmungen 
und Kooperationen mit bestehenden 
Projekten des Bundes und der Länder 
vorgesehen. 
 
Generelle Erfahrungen 
 
Als generelle Erfahrungen muss man 
allerdings festhalten, dass viele Projekte 
noch zu stark aus der Sicht der 
Verwaltung und zu wenig aus Sicht der 
Kunden angelegt und optimiert sowie 
unter einem stark juristischen Fokus 
betrieben wurden. Da die 
Reaktionsgeschwindigkeit der Rechts-
setzung mit der technischen Entwicklung 
häufig nicht standhält, werden so 
wertvolle Effizienzpotenziale nicht 
ausgeschöpft. 
 
Auf der kommunalen Ebene berührte 
manchmal ein Vorgehen, bei denen die 
umsetzenden Akteure zu wenig 
eingebunden oder informiert waren, 
Befindlichkeiten, Vorbehalte und Ängste. 
Notwendig und machbar sollte deshalb 
sein, die „Willigen“ und „Kreativen“ durch 
konkrete Anreize zu motivieren, 
abgestimmt auch im Kleinen zu beginnen, 
und sich danach mit weiteren Partnern zu 
koordinieren und zu vernetzen. 
 

Hinsichtlich eines zielgerichteten IT-
Einsatzes ist festzustellen, dass eine 
weitgehende Integrationsfähigkeit der IT-
Systeme nicht unbedingt im Interesse der 
Software-Hersteller (Fachverfahren) liegt. 
Hier ist durch koordiniertes Vorgehen (z. 
B. durch Bündelung von Anforderungen) 
nachdrücklich eine stärkere Öffnung mit 
dem Ziel umfassender Integrations-
fähigkeit einzufordern. 
 
An diese Erfahrungen können wir in 
Mitteldeutschland anknüpfen. Die hier 
entstandenen Service-Angebote der 
Verwaltung an die Bürger und 
Unternehmen über Informationsportale, 
den Einheitlichen Ansprechpartner oder 
auch zentrale Ansprechstellen in 
Bürgerbüros sind nun im weiteren durch 
die Einführung der einheitlichen 
Behördenrufnummer D115, durch mobile 
Bürgerservices und durch Leistungs-
angebote wie das Bürgerterminal 
auszubauen und zu ergänzen. 
 
Dazu müssen Verwaltungen aller Ebenen, 
auch über Länder- und Zuständig-
keitsgrenzen hinweg, zusammenarbeiten, 
um die verschiedenen Aktionsfelder des 
Prozessmanagements in Breite und Tiefe 
kooperativ weiter zu entwickeln. Nur auf 
diesem Wege erscheint es möglich, 
Verwaltungsleistungen im Rahmen eines 
Prozessmanagements effektiv und 
zielgerichtet mit moderner IT zu 
unterstützen. 

 
 

3. Notwendige Maßnahmen 
 
Aus den beschriebenen Projekt-
erfahrungen und den gemeinsamen 
Zielen für ein durchgängiges Prozess-
management als Grundlage für ein 
erfolgreiches E-Government wurden 10 
notwendige Maßnahmen abgeleitet, die 
im Folgenden skizziert und vorgeschlagen 
werden. 
 
 
 
 

1. Kooperationen intensivieren 
 
Die service- und prozessorientierte 
Ausrichtung des Verwaltungshandelns 
auf den Verwaltungskunden erfordert 
eine verstärkte Kooperation zwischen 
Verwaltungen. Zudem bedarf es auf 
Grund der Komplexität der Aufgabe, der 
Begrenztheit der Mittel und der 
gemeinsamer Interessen einer verstärkten 
Kooperation mit Wissenschaft, Industrie 
und weiteren Partnern. 

Wir schlagen vor, 
• die aus Anlass des Fünften 

Nationalen IT-Gipfels in Dresden 
gegründete Arbeitsgruppe 
Regionales E-Government über 
diesen Gipfel hinaus in geeigneter 
Form weiter zu führen, um im Sinne 
des Anliegens weitere konkrete 
Vorschläge zu erarbeiten, 

• zu prüfen, ob die in Sachsen und 
Sachsen-Anhalt eingerichteten 
kooperativen Strukturen zur 
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Umsetzung der EU-Dienstleistungs-
richtlinie geeignet sind, ebenen–
übergreifendes Prozessmanagement 
zu befördern sowie 

• das Thema ebenenübergreifendes 
Prozessmanagement beim nächsten 
Nationalen IT-Gipfel als Schwerpunkt 
aufzunehmen. 

 
2. Standardisierung / Harmonisierung 
vorantreiben 
 
Der organisatorische Umbau der 
Verwaltungsprozesse und die Umsetzung 
mit Informationstechnologie lassen sich 
nur dann ökonomisch umsetzen, wenn 
durch Standardisierung bzw. 
Harmonisierung die bestehende 
Variantenvielfalt reduziert werden kann.  
 
Wir schlagen vor: 
• Modellierungsmethoden, Werkzeuge 

und Vorgehensweisen stärker zu 
harmonisieren, 

• Prozessinformationen nach den 
benannten Aktionsfeldern zu 
erheben, zu dokumentieren und zu 
modellieren sowie anhand einer 
standardisierten Systematik in einer 
abgeglichenen Prozessbibliothek zu 
katalogisieren, 

• Schnittstellen, Austauschformate 
und Datenstrukturen zu 
vereinheitlichen, um die Nutzung 
von heterogenen IT-Plattformen für 
medienbruchfreie durchgängige 
Prozesse zu ermöglichen, 

• Register / Fachverfahren technisch so 
zu öffnen, dass sie in automatisierte 
Prozesse integrierbar sind, 

• Dienste, die in vielen Fachprozessen 
wiederkehrend benutzt werden 
(bspw. Archivdienst, Signaturdienst, 
Formulardienst) stärker zu verein-
heitlichen, um auch bei zentralem 
Betrieb eine dezentrale Nutzung zu 
ermöglichen sowie  

• Funktionalitäten und Oberflächen zu 
Softwareanwendungen nach 
ergonomischen Gesichtspunkten zu 
vereinfachen und zu vereinheitlichen. 

 
3. Fachthemen priorisieren 
 
Die Prozesslandschaften der 
Verwaltungen und ihrer Kunden sind 
heterogen und komplex. Es ist zeitlich 
aufwändig, diese Prozesse gleichzeitig zu 
analysieren, umzusetzen und weiter-
zuentwickeln. Mit den vorhandenen 
Ressourcen kann das nicht für alle 
Prozesse gleichzeitig geschehen. 
 
Wir schlagen vor:  
• an Hand von noch festzulegenden 

Kriterien Prioritäten über die 
Reihenfolge der Realisierung 
festzulegen. Hohe Priorität könnten 
beispielsweise Verfahren mit hohen 
Fallzahlen, langen Durchlaufzeiten 
oder schnell sichtbarem Nutzen für 
Kunden und Verwaltung („quick 
wins“) erhalten sowie 

• hierzu ebenenübergreifend einen 

„Fahrplan“ aufzustellen, abzu-
stimmen, gemeinsam umzusetzen. 

 
4. Transparenz herstellen 
 
Prozessmanagement führt zu höherer 
Transparenz des Verwaltungshandelns. 
Dies nutzt Bürgern und Unternehmen zur 
Verfahrensklärung sowie zur Abfrage über 
Status von Anträgen und Anfragen. Die 
Transparenz nutzt auch den 
Verwaltungen; für die Organisation der 
Arbeit ist es wichtig, bei Unter- oder 
Übersteuerung rechtzeitig zu reagieren. 
Für die Kosten-Nutzen-Betrachtung von 
Dienstleistungszentren sind aktuelle und 
aussagekräftige Zahlen und Soll-Ist-
Vergleiche notwendig. Insgesamt führt 
Transparenz über Prozesse zur Ermittlung 
von Best Practices. Der Austausch und der 
Vergleich von Prozessinformationen 
zwischen Verwaltungen erhöhen die 
Chancen zur Nutzung von Synergien. Ein 
Benchmarking wird möglich.  
 
Wir schlagen vor: 
• erhobenes Prozesswissen aus den 

verschiedenen Aktionsfeldern der 
breiten Verwaltungsöffentlichkeit, 
auch ebenenübergreifend bereit zu 
stellen, 

• unterschiedliche Ansätze und 
Perspektiven der Analyse und 
Modellierung abzugleichen, um 
Redundanzen zu vermeiden sowie 
Mittel und Wege zum Ziel besser 
aufeinander abzustimmen. 
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5. Prozessatlas konzipieren und 
aufbauen 
 
Die Erhebung von Prozessen mit 
unterschiedlichen Optimierungszielen und 
deren Dokumentation in Registern führt 
zu einer umfangreichen Prozess-
landschaft mit zunächst unterschiedlicher 
Informationstiefe und heterogener 
Ausprägung. Für eine erfolgreiche, 
nachhaltige, ebenenübergreifende und 
integrierte Nutzung ist es notwendig, die 
maßgeblichen Modellelemente koordiniert 
zu harmonisieren und soweit möglich zu 
standardisieren.  
 
Wir schlagen vor: 
• eine Systematik und ein 

Informationssystem „Prozessatlas“ 
aufzubauen, der unterschiedliche 
Fachsichten und Modelle zusammen-
führt und integriert, um vorhandenes 
Prozesswissen aus unterschiedlichen 
Aktionsfeldern zu bündeln und zu 
harmonisieren sowie 

• den Prozessatlas als „virtuelle“ 
Integration verschiedener Prozess-
modelle schrittweise und 
kontinuierlich in der jeweils 
projektbezogen erforderlichen Detail-
tiefe auszubauen. 

 
6. Nachhaltigkeit gewährleisten 
 
Ein wichtiger Aspekt von Prozess-
management ist die Sicherstellung der 
Nachhaltigkeit. Dies ist notwendig, um 
neben kurzfristigen Effekten einer 
einmaligen Betrachtung auch die Vorteile 
langfristiger und immer wiederkehrender 
Prozessverbesserungen zu nutzen. Das 
bedeutet, dass Prozessmanagement als 
Daueraufgabe zur Sicherstellung der 
Einführung und Umsetzung von 
Prozessoptimierungen wahrgenommen 
werden muss.  
 
Wir schlagen vor: 
• eine geeignete Organisation zu 

etablieren, die im Dialog mit allen 
Prozessbeteiligten 
(Prozesseigentümer, 

Prozessverantwortliche, …) die 
notwendigen Anforderungs- und 
Änderungsprozesse konzipiert und 
steuert sowie 

• diese Organisation so aufzustellen, 
dass ein nachhaltiger (auch 
wirtschaftlicher) Betrieb der Prozesse 
möglich ist. 

 
7. Rechtsrahmen anpassen 
 
Rechtliche Regelungen müssen so 
angepasst werden, dass 
Optimierungspotenziale in Verwaltungs-
prozessen gehoben werden können. 
Beispiele hierfür sind die Reduzierung von 
Schriftformerfordernissen, von persön-
lichen Vorsprachen, von Prüfan-
forderungen, die Straffung von 
Zuständigkeiten sowie die Reduzierung 
von Mitwirkungs- und Informations-
pflichten. Zudem sind Regelungen zu 
schaffen, um verstärkt Elemente der 
elektronischen Abwicklung von 
Verwaltungsverfahren zu ermöglichen. 
 
Wir schlagen vor: 
• diese Erfordernisse der Norman-

passung in den zu schaffenden E-
Government-Gesetzen zu berück-
sichtigen. 

 
8. Shared Services bilden 
 
Unterstützungsprozesse werden derzeit 
redundant in Verwaltungen erbracht 
(bspw. Gebäudemanagement, 
Beschaffung). Auch bei Verwaltungs-
kernprozessen besteht aufgrund oft 
fehlender Kundeorientierung Handlungs-
bedarf. 
 
Sachsen beabsichtigt im Rahmen des 
Projektes Bürgerterminal Service Center 
aufzubauen, in welchen Prozesse 
abschließend bearbeitet werden. 
 
Durch Shared Services können 
Investitionen und Kompetenzen besser 
gebündelt werden, Verwaltungsaufwand 
gesenkt und die Qualität erhöht werden. 
 

Wir schlagen vor: 
• gleichartige Unterstützungsprozesse 

verstärkt in Service Centern zu 
bündeln sowie  

• Verwaltungskernprozesse verstärkt 
auf ihre Eignung zur Bündelung, 
insbesondere im Front-Office durch 
Elemente des One-Stop-Government 
(z. B. mobile Bürgerservices, Bürger-
terminal, Einheitliche Ansprech-
partner, Einheitliche Behörden-
rufnummer - D115) zu untersuchen. 

 
9. IT zentral betreiben, dezentral 
nutzen 
 
Auch für den IT-Betrieb gelten die 
Forderungen nach Standardisierung, 
Transparenz und Kooperation. Die 
Nutzung der zentral betriebenen Dienste, 
Plattformen und Infrastrukturen erfolgt 
weiterhin dezentral.  
 
10. An Beispielen lernen, 
Experimentierklauseln nutzen 
 
In Pilotprojekten können schneller 
Erfahrungen zu technologisch neuen 
Themen (Prozessmanagement, 
Vorgangsbearbeitung, Langzeit–
speicherung, Geodatennutzung, Daten–
schutz und Zugriffssicherheit in Web 2.0- 
oder SOA-Umgebungen) gewonnen 
werden. Der Erfolg unterschiedlicher 
Ansätze und Herangehensweisen kann 
verglichen werden. Experimentieren muss 
erlaubt sein. Kritischer Vergleich ist 
notwendig. Aus den effektivsten und 
kreativsten Ansätzen kann gelernt 
werden. 
 
Wir schlagen vor: 
• zunächst ein Pilotprojekt zu einem 

konkreten Verwaltungsverfahren 
aufzusetzen, um die Machbarkeit 
und Wirksamkeit der vorgenannten 
Maßnahmen und Vorschläge zu 
belegen und die existierenden 
Ansätze zu bewerten und weiter 
entwickeln zu können. 
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4. Ausblick 
 
Deutschland insgesamt, aber vor allem die 
deutsche Verwaltung steht vor einem 
großen Veränderungsprozess. Durch die 
Auswirkungen des demografischen 
Wandels und des Konsolidierungsdrucks 
der öffentlichen Haushalte müssen Bund, 
Länder und Kommunen generell, aber vor 
allem in den ländlichen Regionen, 
handlungsfähig bleiben. Die Region 
Mitteldeutschland sieht sich im 
Besonderen unter diesem Problemdruck 
und plant frühzeitig kundenzentrierte 
Verwaltungsprozesse effizient und 
bürgernah anzubieten. Vor allem durch 
die Kooperation der verschiedenen 
Verwaltungsebenen sind Effizienz- und 
Kostenersparnisse zu erzielen. 
 
Die Einführung eines Prozess-
Lebenszyklus durch die Etablierung eines 
Prozessmanagements bildet aus Sicht der 
Regionalen Arbeitsgruppe E-Government 
die Grundlage, Potenziale für die 
Verwaltungsmodernisierung zu sichten 
und zu identifizieren. Die genaue 

Kenntnis der Prozesslandschaft, die 
Analyse der Verwaltungsprozesse sowie 
eine Standardisierung von Daten–
strukturen, Schnittstellen und Basis–
diensten bieten einen geeigneten 
Ausgangspunkt für die Einführung IT-
unterstützter Verwaltungsarbeit. 
Entscheidungen können daraufhin ganz 
konkret unter Kosten-/Nutzen–
betrachtungen und der Priorität von 
Einzelprozessen getroffen werden, z.B. 
Einführung von Shared Services Centern 
und ÖPP-Modellen. Pilotanwendungen 
wie Bürgerterminals und mobile 
Bürgerservices, die Bürgernähe der 
Verwaltung auch im ländlichen Raum 
sichern und einen einfachen Zugang zu 
den wichtigen Verwaltungsleistungen 
ermöglichen, sollen auf Basis eines 
Prozessmanagements initialisiert werden. 
Sie können dabei in besonderer Weise die 
Effizienzpotenziale für die Verwaltung 
und den Bürger verdeutlichen und 
machen moderne Verwaltung erlebbar. 
Dabei müssen bereits gestartete Projekte 

unter dem Gesichtspunkt der 
Nachhaltigkeit fortentwickelt bzw. 
erweitert werden. Die Verwaltung wird 
zukünftige E-Government-Projekte vor 
allem unter dem Aspekt der Inter–
operabilität und Nachhaltigkeit aufsetzen. 
 
Nur durch die Bündelung und 
Kooperation der Ressourcen und 
Aktivitäten auf den verschiedenen 
Ebenen, kann Prozessmanagement als 
Grundlage des Verwaltungshandelns in 
die Praxis überführt werden. 
Effizienzgewinne sind zukünftig nicht 
mehr nur in den Behörden zu erzielen, 
sondern zusätzlich im ebenen–
übergreifenden Zusammenspiel zwischen 
Bund, Ländern und Kommunen. 
Prozessmanagement muss die 
Entscheidungsgrundlage zur Definition 
dieser Prozesse liefern und ist aus Sicht 
der Regionalen Arbeitsgruppe der nächste 
konsequente Schritt für eine nachhaltige 
Verwaltungsmodernisierung. 
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Antwort auf den demografischen Wandel: 
Bürgerterminal vor Ort in den ländlichen Regionen  
 
Der demografische Wandel fordert 
Verwaltung und Wirtschaft und stellt sie 
vor neue Aufgaben. Alterung und 
Schrumpfung der Bevölkerung werden 
sich auf alle Lebensbereiche auswirken. 
Insbesondere werden in Zukunft weniger 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als 
heute in der öffentlichen Verwaltung 
beschäftigt sein. Die Aufgaben, und vor 
allem deren Komplexität, werden aber 
nicht in gleichem Maße – oder zumindest 
nicht mit gleicher Geschwindigkeit – 
abnehmen können. Dieser drohenden 
Lücke kann nur mit einer Straffung von 
Strukturen, der Optimierung von Abläufen 
und vor allem durch einen zielgerichteten 
Einsatz von Informationstechnologien 
entgegen gewirkt werden. 
 
Moderne Informations- und 
Kommunikationstechnologien verstärken 
nicht nur die Leistungsfähigkeit der 
Mitarbeiter und unterstützen die 
erforderliche Wertschöpfung der 
Verwaltung, sondern können zusätzlich 
auch die Bürgernähe der Verwaltung 
erhöhen. Für eine zeitgemäße und am 
Bedarf ihrer Kunden orientierte 
Verwaltung setzen die Länder 
Mitteldeutschlands auf eine intelligent 
integrierte Multikanalstrategie.  
 
Was heißt das? 
Der Bürger soll, wie bisher, seine Anliegen 
auf dem Amt persönlich vorbringen und 
die entsprechenden Verwaltungs–
leistungen in Anspruch nehmen können. 
Zusätzlich werden ihm aber auch andere 
Zugangswege eröffnet: telefonisch über 
Servicecenter wie bei der Einheitlichen 
Behördenrufnummer 115, elektronisch 
über Internetportale wie Amt 24 oder mit 
Hilfe mobiler Bürgerservices vor Ort. 

Doch diese Verwaltungsangebote werden 
zukünftig nicht mehr ausreichen! Es 
bedarf deren Ausbau und der Suche nach 
weiteren, unterstützenden Möglichkeiten, 
denn die Verwaltung ist durch die 
personelle und finanzielle Situation schon 
heute nicht mehr in der Lage, in dünn 
besiedelten Räumen in derselben Weise 
wie in der Vergangenheit präsent zu sein.. 
Gemeinde- und Kreisgebietsreformen in 
den Ländern sind sichtbarer Ausdruck 
dieser Entwicklung. Der Trend zu 
kommunalen Zusammenschlüssen in 
Form von Verwaltungsgemeinschaften, 
Verwaltungsverbänden sowie Zweck–
vereinbarungen hat für die Bürgerinnen, 
Bürger und Unternehmen auch spürbare 
negative Effekte. 
 
Besonders hervorzuheben sind an dieser 
Stelle Intransparenz hinsichtlich 
Zuständigkeiten sowie längere Wege zur 
Verwaltung – in manchen Flächen–
regionen müssen Bürger zunehmend 
weitere Entfernungen zu Verwaltungs–
einrichtungen zurücklegen. Da auch die 
Anbindung öffentlicher Verkehrsmittel 
nicht durchgängig gewährleistet werden 
kann, sind längere Anfahrtswege ohne 
PKW nur umständlich und mit großem 
Zeitaufwand realisierbar. 

 
Mit den bereits genannten Verwaltungs–
angeboten wurde begonnen, die 
Abwicklung von Verwaltungsverfahren 
auch elektronisch zu ermöglichen, um 
Behördengänge auf Wunsch überflüssig 
zu machen. Diese Entwicklung ist jedoch 
noch nicht so weit fortgeschritten, dass 
die Bürgerinnen und Bürger bereits heute 
alle eventuell notwendigen Verwaltungs–
verfahren elektronisch aus der Ferne 
abwickeln können. Ebenso ist zu 
berücksichtigen, dass einige Bürgerinnen 
und Bürger diese Form der 
Kommunikation nicht einsetzen können 
oder möchten. 
 
Vor diesem Hintergrund gibt es derzeit 
Überlegungen, neben dem Aufbau der 
elektronischen Abwicklungsmöglichkeiten 
auch mobile Bürgerservices sowie 
audiovisuelle Terminals im ländlichen 
Raum als Kommunikationsschnittstelle 
zur Verwaltung aufzustellen - das 
„Bürgerterminal“. Für dieses 
Bürgerterminal gibt es vielfältige 
Einsatzmöglichkeiten: Auskünfte über 
Verwaltungsleistungen, Abwicklung von 
Verwaltungsverfahren, 
Bürgerpartizipation und Online-Wahlen. 
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1. Dienstleistungen vor Ort mit dem Bürgerterminal 
 
Das Bürgerterminal aus Sicht der 
Bürger und Kunden 
 
Mit dem Bürgerterminal können Bürger 
ihre Verwaltung auch aus der Ferne 
erreichen, ohne dass der zwischen–
menschliche Kontakt auf der Strecke 
bleibt. Das Lösungskonzept wird im 
Folgenden dargestellt. 
 
In ländlichen Gebieten werden 
flächendeckend Terminalsysteme für die 
Bürger aufgestellt. Als Aufstellungsort 
eignen sich Einrichtungen, die im 
ländlichen Raum noch weit verbreitet, 
öffentlich zugänglich und gegen 
Vandalismus geschützt sind z.B. 
Kreditinstitute, Tankstellen, Geschäfte, 
Ärztehäuser etc. So ein Terminal ist 
ausgestattet mit einem Bildschirm, einer 
Kamera, einem Mikrofon, einem Lesegerät 
für verschiedene Karten (z.B. 
elektronischer Personalausweis, EC- und 
Kreditkarte, Signaturkarte etc.), einem 
Scanner und einem Drucker zur 
Dokumentenausgabe. 
 
Die Nutzung dieses Terminals kann man 
sich wie folgt vorstellen: der Bürger 

betritt den Raum, in dem sich das 
Terminal befindet, setzt sich, berührt den 
Bildschirm und stellt so den Kontakt zum 
Mitarbeiter in einem Servicecenter über 
eine Videokonferenz her. Der Mitarbeiter 
erscheint auf dem Bildschirm und der 
Bürger kann sein Anliegen vortragen. Die 
Verbindung ist direkt und unmittelbar – 
auch wenn die räumliche Distanz 
zwischen den beiden Menschen viele 
Kilometer beträgt. Der Zugang ist einfach 
und benutzerfreundlich. Bei Bedarf wird 
der Bürger gebeten, sich zu 
authentifizieren, zum Beispiel mit dem 
neuen Personalausweis. 
 
Der Bearbeiter stellt die notwendigen 
Fragen zum Anliegen, genau wie bei einer 
physischen Begegnung im Amt oder 
Bürgerbüro. Die Zusammenarbeit 
zwischen Bürger und Mitarbeiter im 
Servicecenter ist dabei mit Hilfe der 
vorhandenen Geräte möglich. 
Der Bürger kann Dokumente dem 
Mitarbeiter zugänglich machen, in dem er 
sein Dokument auf den Scanner legt. 
Bedient wird der Scanner dann aus der 
Ferne vom Mitarbeiter, so dass er das 
eingescannte Dokument auf seinem 

Bildschirm sieht und für weitere 
Verfahrensschritte nutzen kann. 
 
Der Mitarbeiter füllt zusammen mit dem 
Bürger die erforderlichen Anträge aus. 
Über einen geteilten Bildschirm, 
vergleichbar mit einer „Bild-in-Bild-
Funktion“, kann der Bürger die 
Bearbeitung der Dokumente durch den 
Mitarbeiter verfolgen und steuern. Bei 
Bedarf tritt der Mitarbeiter mit den 
zuständigen Behörden in Kontakt, um so 
die nächsten Schritte für die 
abschließende Bearbeitung des Anliegens 
einzuleiten. Anfallende Gebühren kann 
der Bürger mit der EC- oder Kreditkarte 
direkt am Terminal bezahlen.  
 
Im Idealfall kann der Mitarbeiter zum 
Abschluss des Prozesses den Bescheid 
direkt über den Drucker am Terminal 
ausgeben. Bedarf die Bearbeitung des 
Anliegens durch den Mitarbeiter des 
Servicecenters oder die zuständige 
Behörde einen längeren Zeitraum, wird 
dem Bürger ein Termin benannt, bis zu 
welchem ihm der Bescheid auf dem 
Postweg zu gesandt wird. Fehlen noch 
benötigte Dokumente wird mit dem 
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Bürger ein zweiter Termin vereinbart, zu 
dem er diese Dokumente vorlegt. 
Erfahrungen aus Frankreich haben 
gezeigt: Neugier und Freude am schnellen 
Kontakt zur Verwaltung überwiegen 
Skepsis, Zurückhaltung und Ablehnung 
gegenüber dieser technischen Neuerung. 
 
Für die Realisierung des Terminalsystems 
im ländlichen Raum sind folgende 
Rahmenbedingungen zu beachten. 
 
Organisationsmodell 
 
Ausgangpunkt für die Umsetzung des 
Bürgerterminals ist ein Servicecenter. 
Dieses Servicecenter unterstützt die 
Bürger, die das Terminal nutzen, bei ihren 
vielfältigen Anliegen. Ausgehend vom 
Leistungsportfolio des Servicecenters 
können sich die Bürger über 
Verwaltungsverfahren informieren, 
gegebenenfalls erforderliche Anträge 
stellen sowie Unterlagen anfordern. Das 
Servicecenter nimmt alle Anfragen und 
Anträge der Bürger entgegen. Die Bürger 
müssen sich nicht mehr darum kümmern, 
die zuständige Stelle für ihr persönliches 
Anliegen zu finden, sondern haben mit 
dem Servicecenter einen zentralen 
Ansprechpartner. Das Servicecenter ist 
analog zu den vielfach vorhandenen 
Bürgerbüros organisiert. 
 
Der Bürger erläutert sein Anliegen und 
weist sich zum Beispiel mit dem neuen 
Personalausweis elektronisch aus. Der 
Servicecentermitarbeiter verschafft sich 
einen Überblick über die erforderlichen 
Genehmigungen, Anzeigen und 
Registerauskünfte und füllt die Anträge 
zusammen mit dem Bürger aus. Er 
informiert den Bürger über notwendige 
weitere Unterlagen, die der Bürger für 
sein Anliegen einreichen muss. 
 
Handelt es sich um einfache Anzeigen 
oder Anträge, die keiner 
Ermessensentscheidung bedürfen und für 
die keine lokalen Kenntnisse notwendig 
sind, erledigt der Servicecenter das 
Anliegen sofort und stellt die Gebühren in 
Rechnung. Bei komplexeren Anliegen 
übergibt der Mitarbeiter des 

Servicecenters den Vorgang an die 
zuständige(n) Behörde(n) und koordiniert 
im weiteren Verlauf das gesamte 
Verfahren bis zur abschließenden 
Bearbeitung. 
 
Rechtliche Anforderungen 
 
Beim Aufbau eines Servicecenters sind 
einige rechtliche Rahmenbedingungen zu 
beachten. Vor allem bei der Umsetzung 
eines verwaltungsebenenübergreifenden 
Ansatzes müssen Fachgesetze und 
allgemeine Zuständigkeitsverordnungen 
angepasst werden. 
 
Eine Teilnahme der Kommunen als Träger 
der kommunalen Selbstverwaltung (Art. 
28 Abs. 2 GG und bspw. Art. 82 Abs. 2 
Verfassung des Freistaates Sachsen) an 
einer zentralen Lösung für ein 
Servicecenter ist derzeit nur auf 
freiwilliger Basis möglich. Dies erfordert 
eine hohe Kooperationsbereitschaft aller 
Beteiligten mit dem Ziel, notwendige 
Lösungsansätze zu entwickeln. 
 
IT-Infrastruktur für die Terminals und 
die Servicecenter 
 
Audiovisuelle Terminalsysteme sind bspw. 
in den ländlichen Regionen in Frankreich 
im Einsatz. Die Firma IPM France hat in 
der französischen Provinz das System 
„Borne interactif Point visio-public“ 
aufgestellt, ein öffentlich zugängliches 
interaktives Videoterminal, das weitest–
gehend die beschriebenen Anforderungen 
erfüllt. 
 
Das Terminal ist barrierefrei konzipiert. 
Auch IT-Laien bedienen das Terminal 
intuitiv und können den Aufforderungen 
der Servicecentermitarbeiter problemlos 
folgen. 
 
Folgende technischen Anforderungen 
werden an den audiovisuellen Terminal 
gestellt: 
• Voll duplexfähiger Sprachkanal, 

Mikrofon 
• Kamera für Antragsteller und 

Servicecentermitarbeiter 
• Berührungssensitiver Bildschirm 

• Elektronische Nummernvergabe und 
Information über Wartezeiten bzw. 
Verfügbarkeit des Servicecenters 

• Chipkartenleser mit getrennter PIN-
Eingabe für neuen Personalausweis, 
Geld- oder Signaturkarte 

• Drucker für Anträge und Bescheide 
• Scanner 
• Fax  
• Anschluss an das Verwaltungsnetz 

über Breitband oder UMTS 
 
Das Servicecenter hat Zugriff auf 
folgende Dienste, um die Fragen und 
Anträge der Bürger bearbeiten zu können: 
• Wissensdatenbank mit Verfahrens–

informationen 
• Zuständigkeitsfinder  
• Onlineformulare  
• Geodienste zur Adressvalidierung 

und für Informationen mit lokalem 
Bezug 

• Erstellung und Prüfung von 
(qualifizierten) elektronischen 
Signaturen 

• Zugriff auf zentrale Register und 
Verzeichnisse 

• Zugriff auf bestimmte Fachverfahren  
• Ansteuerung der Drucker und 

Scanner an des Terminals 
• Audiovisuelle Dienste für Bild und 

Ton 
• Life Web Konferenzsystem 
• Kunden- und Fallmanagementsystem 

mit integrierter Callcenterlösung 
inklusive Ticketing-System 

 
In den mitteldeutschen Ländern stehen 
mit der Landesplattform und den 
kommunalen Plattformen entsprechende 
IT-Basiskomponenten zur Verfügung. 
 
Diese umfassen: 
• Formularserver zum Ausfüllen von 

Online-Formularen: Die dort zur 
Verfügung stehenden Formulare 
können die Servicecentermitarbeiter 
in ihren Beratungsgesprächen mit 
den Kunden verwenden. Die 
Formulardaten können elektronisch 
übergeben oder in Papierform vor 
Ort am Drucker ausgegeben werden.  
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• (Qualifizierte) elektronische Signatur 
zum Signieren der Anträge und 
Bescheide durch Antragsteller oder 
Behördenmitarbeiter: Dieser 
Signaturdienst beinhaltet neben der 
elektronischen Signaturerzeugnung 
auch eine Software zur 
Signaturprüfung.  

• Elektronische 
Zahlungsverkehrsplattform zum 
Gebühreneinzug: Die Zahlungs–
verkehrsplattform unterstützt alle 
Zahlungswege wie EC- und 
Kreditkarte, Bankeinzug und 
Überweisung 

• Contentmanagementsystem zur 
Pflege der Webseiten 

 
Verwaltungsinformationssysteme: 
• Prozessregister: Der Freistaat 

Sachsen hat im Rahmen der 
Umsetzung der Europäischen 
Dienstleistungsrichtlinie mit dem 
Aufbau eines Prozessregisters 
begonnen. Dort sind Prozess–
beschreibungen, Referenzprozesse 
und die erforderlichen Prozess–
dokumente hinterlegt. Das 
Prozessregister wird zu einer 

Prozessplattform mit weiteren 
Funktionalitäten ausgebaut. 

• Zuständigkeitsfinder (Amt 24/ 
Linie6Plus), über den die 
Zuständigkeiten für die einzelnen 
Verwaltungsdienstleistungen 
ermittelt werden können. Dort finden 
sich Informationen über die 
einzelnen Verfahren, Gebühren, 
zuständigen Behörden, erforder-
lichen Formulare und Dokumente. 

• Dokumentenmanagementsystem, das 
das Schriftgut erfasst und verwaltet 
sowie das Fallmanagement 
unterstützt.  

 
Diese Basiskomponenten erlauben die IT-
Unterstützung des Servicecenters und 
damit die elektronische Abwicklung der 
Kommunikation und die Zusammenarbeit 
mit dem Bürger. 
 
Notwendige Ergänzungen für den Betrieb 
des Servicecenters, die nicht über die 
Basiskomponenten abgedeckt sind: 
• Fallmanagementsystem: Dieses stellt 

die erforderlichen Anträge, Formulare 
und Dokumente für das spezifische 
Kundenanliegen zusammen und 
ermöglicht die Übergabe der Daten 

an die Fachverfahren. Der Stand des 
Verfahrens kann über ein 
Statussystem angezeigt werden. 

• Kundenmanagementsystem mit einer 
integrierten Callcenterfunktionalität, 
um den Bürgern gegenüber jederzeit 
auskunftsfähig zu sein und für einen 
professionellen Betrieb mit einem 
Ticketing zwischen den 
Servicecentermitarbeiter zu sorgen. 

• Prozessmanagementsystem zur 
Unterstützung der elektronischen 
Abwicklung der Geschäftsprozesse. 

• Öffnung von Fachverfahren und 
zentralen Registern 

 
Das von Sachsen und Sachsen-Anhalt 
gemeinsam entwickelte Ticketsystem im 
Umfeld der Einführung von D115 schafft 
eine wichtige Voraussetzung für die 
Basiskomponente „Kundenmanagement“. 
Thüringen ist in die Entwicklung ebenfalls 
eingebunden. 
 
Für eine im Rahmen der Kooperation 
notwendige Vereinheitlichung weiterer 
Basiskomponenten bestehen darüber 
hinaus günstige Voraussetzungen. So 
haben die Sächsische Staatsregierung und 
die Landesregierung Sachsen-Anhalt im 
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August 2010 beschlossen, unter 
Beteiligung des Freistaates Thüringen bis 
Ende 2010 die vorhandenen 
Basiskomponenten und weitere geeignete 
IT-Vorhaben zu erfassen, um darauf 
aufbauend Entscheidungen über die 

gemeinsame Nutzung vorhandener oder 
die Entwicklung neuer Komponenten zu 
treffen. Bis Mitte 2011 soll ein 
gemeinsamer Vorhabensplan zur 
Entscheidung vorliegen. 
 

Das Servicecenter ist ebenso wie die 
Terminals in das Verwaltungsnetz 
integriert. Breitbandversorgung und 
UMTS ist Voraussetzung für die 
Aufstellung von Terminals im ländlichen 
Raum. 

 
 

2. Stufenweiser Aufbau eines Servicecenters 
 
Stufe 1: Informationsbereitstellung 
über Verwaltungsleistungen und 
Koordination von Verwaltungs–
verfahren 
 
Zunächst könnte das Terminal mit einem 
dahinterliegenden Servicecenter als 
Auskunft- und Koordinierungsstelle 
genutzt werden, analog der einheitlichen 
Behördennummer D115 und dem 
Einheitlichen Ansprechpartner im 
Rahmen der Umsetzung der Europäischen 
Dienstleistungsrichtlinie, jedoch ohne 
Einschränkung auf den 
Dienstleistungssektor. 

Das Servicecenter informiert dem 
Bürgeranliegen entsprechend über alle 
Informationen zu den relevanten 
Verwaltungs- und Genehmigungs–
verfahren, über zuständige Behörden, 
beizubringende Formulare, einzuhaltende 
Fristen, entstehende Kosten usw. Es stellt 
alle notwendigen Unterlagen, z.B. die 
notwendigen Formulare bereit und füllt 
diese gemeinsam mit dem Bürger aus, 
nimmt alle Anträge mit den 
entsprechenden Dokumenten entgegen 
und koordiniert die weitere Bearbeitung 
in den zuständigen Behörden.  

Stufe 2: Informationsbereitstellung 
über Verwaltungsleistungen, Koordina–
tion und Bearbeitung einfacher 
Verwaltungsverfahren 
 
Für den Bürger gewinnt das Terminal 
entscheidend an Attraktivität, wenn über 
die in der Stufe 1 genannten 
Kompetenzen hinaus zumindest auch 
einfache Anträge (wie auf Seite 12 
skizziert) vollständig im Servicecenter 
bearbeitet werden können, wie z.B. 
Registerauskünfte oder die Bestätigung 
von Anzeigeverfahren.  
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Stufe 3: Informationsbereitstellung 
über Verwaltungsleistungen, Koordina–
tion und Bearbeitung komplexen 
Verwaltungsverfahren 
 
Das Terminal und der heutige Stand der 
Informations- und Kommunikations–
technik lassen jedoch noch sehr viel 
umfangreichere Nutzungen zu. In einer 
weiteren Ausbaustufe können über das 
Servicecenter auch komplexere 
Verwaltungsleistungen, z.B. Bauanträge, 
abschließend erledigt werden. Die 
Mitarbeiter des Servicecenters arbeiten 
dabei sehr eng mit den zuständigen 
Behörden zusammen und agieren als 
Frontoffice für den Antragsteller. Die 
zuständigen Behörden, welche ggf. 
notwendige Entscheidungen zu fällen 
haben oder Prüfungen vornehmen, 
agieren als Backoffice des Servicecenters 
und haben dann in der Regel keinen 
direkten Kontakt zum Antragsteller. Dies 
entlastet die zuständigen Behörden und 
schafft Freiräume zur Abwicklung 
komplexerer Verwaltungsvorgänge. 
Hierfür muss die ebenenübergreifende 
Zusammenarbeit zwischen der 
kommunalen und der Landesebene  
jedoch weiter ausgebaut werden. 
 
Stufenweise Realisierung der 
organisatorischen Ansiedlung 
 
Insbesondere vor dem Hintergrund, dass 
bei einem Ausbau des Servicecenters 
umfangreichere Anpassungen an den 

rechtlichen Rahmenbedingungen 
notwendig sind, wird auch empfohlen, die 
Errichtung des Servicecenters stufenweise 
zu realisieren. Die Umsetzung kann in 
folgenden Stufen erfolgen: 
 
1. Stufe: Einrichtung von mehreren 
Servicecentern auf kommunaler Ebene 
 
Auf kommunaler Ebene wurden bereits 
teilweise koordinierende Stellen 
eingerichtet, die Bürgeranfragen zentral 
entgegennehmen und an die zuständigen 
Mitarbeiter weiterleiten. Diese Stellen 
könnten zu Servicecentern im Sinne des 
Bürgerterminals weiter ausgebaut 
werden. Die Servicecenter könnten 
miteinander kooperieren und Anfragen, 
die möglicherweise über die Zuständigkeit 
der Kommune hinausgehen, entsprechend 
weiterleiten bzw. gemeinsam bearbeiten. 
Denkbar wäre auch, dass sich mehrere 
Servicecenter zu einem zentralen 
Servicecenter zusammenschließen oder 
Kooperationen in bestimmten Bereichen 
im Sinne eines Shared Service 
vereinbaren. 
 
2. Stufe: Zusammenlegung zu einem 
Servicecenter für das gesamte 
Bundesland 
 
In einer weiteren Ausbaustufe können die 
dezentralen Servicecenter auf 
kommunaler Ebene zu einem zentralen 
Servicecenter, welches für das gesamte 

Land zuständig ist, zusammengelegt 
werden.  
 
3. Stufe: Einrichtung von 
länderübergreifend kooperierenden 
Servicecentern  
 
Vorstellbar ist auch die 
länderübergreifende Zusammenarbeit 
durch eine institutionell verfestigte 
Kooperation der jeweiligen 
Landesservicecenter. Kooperationen sind 
einerseits notwendig, wenn 
länderübergreifende 
Verwaltungsverfahren abzuwickeln sind, 
können aber andererseits auch für 
bestimmte Querschnittsaufgaben sinnvoll 
sein. So kann beispielsweise das 
Servicecenter eines Landes für die 
Personalbeschaffung aller drei Länder 
zuständig sein, während das andere 
Servicecenter sich um den Betrieb einer 
(gemeinsamen) IT-Infrastruktur kümmert. 
Hierfür wären Kooperationsverträge 
zwischen den Ländern notwendig. 
 
Nutzungsvarianten 
 
Die oben beschriebene Lösung 
„Bürgerterminal“ ist nur eine Möglichkeit, 
die Abwicklung von Verwaltungs–
dienstleistungen, auch ohne Vor-Ort-
Verfügbarkeit der Behörden, zu 
ermöglichen. Daher sollten im Sinne einer 
Multikanalstrategie auch weitere 
Zugangskanäle eingerichtet werden. So 
ist beispielsweise das Servicecenter auch 
für das bundesweite Projekt D115 als 
Frontoffice zur Beantwortung 
telefonischer Anfragen nutzbar. Des 
Weiteren kann das Servicecenter mit 
einem eigenen Portal im Internet 
verfügbar sein und verschiedene 
Kontaktmöglichkeiten anbieten wie z.B. 
Chat, Videokonferenz per Webcam, E-Mail 
oder Kontaktformular (z.B. auch mit 
Angabe eines Rückrufwunsches). 
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Weitere Nutzungsmöglichkeiten des 
Servicecenters bieten sich für den 
mobilen Bürgerservice an. Dieser ist in 
verschiedenen Varianten realisierbar: 
• Einrichtung von (mobilen) 

Schalterarbeitsplätzen in öffentlich 

zugänglichen Gebäuden oder in 
Fahrzeugen (analog Fahrbücherei) 

• Haus-/Kundenbesuche nach 
Terminvereinbarung 

• regelmäßige Vor-Ort-Termine in 
sozialen Einrichtungen (z.B. 
Seniorenheime etc.)  

Für jede dieser Varianten kann das 
Servicecenter von Mitarbeitern, die mobil 
vor Ort tätig sind, als Backoffice für 
Rückfragen und Support, als 
Informationsstelle oder für die 
abschließende Abwicklung der Verfahren 
genutzt werden. 

 

3. Erweitertes Serviceangebot im Bürgerterminal 
 
Die Versorgung des ländlichen Raumes 
mit audiovisuellen Serviceterminals bietet 
die geeignete Infrastruktur auch für 
Serviceangebote anderer Anbieter, die 
ihre Präsenz im ländlichen Raum 
aufrechterhalten wollen. Denkbar sind 
Organisationen wie zum Beispiel: 
• Krankenkassen 
• Rentenversicherungsträger 
• Arbeitsamt 
• Versorger 
• Kammern  

• Versicherungen  
• Banken 
 
Auch im medizinischen Bereich etablieren 
sich immer mehr Therapiesysteme, die 
Teletherapien und -konsultationen 
anbieten.  
Über ein geeignetes Abrechnungsmodell 
können die Investitions- und 
Betriebskosten von den unterschiedlichen 
Anbietern gemeinsam getragen werden. 
 

In Frankreich sind zurzeit bereits über 500 
solcher Terminals im ländlichen Raum 
installiert mit einem breiten 
Anwendungsspektrum wie z.B. im Bereich 
Krankenversicherungen, 
Familienunterstützung, Strom-, Gas und 
Wasserversorgung, öffentliche Banken, 
Gerichtsdienstleistungen. Seit der 
Installation der Terminals haben sich die 
Fallzahlen von 550 im Jahre 2006 auf 
4510 im Jahr 2008 erhöht. 
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4. Finanzierungsmöglichkeiten 
 
Zum Aufbau des Bürgerterminals und des 
Servicecenters sind Finanzierungs–
möglichkeiten über Fördermittel zu 
prüfen. Im Rahmen des operationalen 
Programms des Europäischen Fonds zur 
regionalen Entwicklung (EFRE) wurden 
z.B. im Freistaat Sachsen verschiedene 
Förderrichtlinien erlassen, die eine 
Förderung von Vorhaben vorsehen, die bis 
2013 begonnen werden. Nach der 
Förderrichtlinie zum kommunalen E-
Government können Kommunen und 
kommunale Verbände bei der 

Konzipierung und Umsetzung von E-
Government-Projekten mit 75 % im 
Rahmen einer Zuschussfinanzierung 
gefördert werden. Für die Umsetzung des 
Bürgerterminals sind geeignete 
Pilotpartner auf kommunaler Seite zu 
finden, welche für ein solches 
Fördervorhaben in Frage kommen und 
dieses nachnutzbar für alle umsetzen. 
Für eine Förderung der vorgestellten 
Ansätze im Bereich demografischer 
Wandel kommt auch der „Europäische 
Landwirtschaftsfond für die Entwicklung 

des ländlichen Raumes (ELER)“ in 
Betracht. Dieser Fond der Europäischen 
Union dient der Bewältigung von 
Herausforderungen, die sich insbesondere 
im ländlichen Raum stellen. Ziele sind u.a. 
die Verbesserung der 
Wettbewerbsfähigkeit der Land- und 
Forstwirtschaft, die Verbesserung der 
Umwelt und der Landschaft sowie der 
Lebensqualität. Die operationelle 
Umsetzung erfolgt in Schwerpunkt–
programmen der einzelnen Bundesländer. 

 

5. Vision 
 
Die komplexen Leistungen der modernen 
Verwaltung werden arbeitsteilig erbracht. 
Die Idee eines transparenten 
Leistungsangebotes der Verwaltung setzt 
deshalb die intensive Kooperation 
zwischen allen Verwaltungsbereichen 

untereinander sowie mit ihren 
Zielgruppen und Partnern voraus. Dafür 
müssen ebenenübergreifend gültige 
Regelungen geschaffen und die 
Durchlässigkeit der Verwaltungsgrenzen 
verstärkt werden. Verwaltung und Politik 

müssen ihre Verantwortung für die 
Gestaltung der erforderlichen 
Rahmenbedingungen gemeinsam 
wahrnehmen. 
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Elektronische Partizipation 
 
Bürgernähe durch Servicequalität, 
Transparenz und Partizipation zu erhöhen 
ist ein Kernziel des E Governments. Auf 
dem Feld der Servicequalität tragen 
Prozessmanagement und bedarfs–
orientierte Verwaltungsangebote wie das 
Bürgerterminal dazu bei, den Anspruch 
der Bürgernähe umzusetzen. Die 
Elektronische Partizipation bietet die 
Chance, die Bürgerinnen und Bürger 
stärker in die Meinungsbildung und die 
daran anschließende Entscheidungs–
umsetzung einzubeziehen. 
 
E-Partizipation sorgt für einen besseren 
Austausch von Informationen, 
Stimmungen und Meinungen zu 
politischen und strategischen Themen. 
Ferner können konkrete Anliegen über 
Online-Beteiligungsplattformen auf 
einfache Art und Weise an die 
Entscheidungsträger in Politik und 
Verwaltung herantragen werden. 
 

Das hat verschiedene Vorteile für den 
Staat: unter Anderem können 
sachkundige Bürgerinnen und Bürger in 
positiver Weise Entscheidungen von 
Politik und Verwaltung beeinflussen. 
Zudem kann die durch Informations- und 
Kommunikationstechnologien erleichterte 
Bürgerbeteiligung die Legitimität 
staatlichen Handelns erhöhen. 
 
Vor dem Hintergrund aktueller  z. B. aus 
dem demografischen Wandel, 
notwendiger Konsolidierung öffentlicher 
Haushalte und Digitalisierung des 
Alltagslebens folgender Heraus–
forderungen für Bürgerinnen und Bürger, 
Wirtschaft, Regierung und Verwaltung ist 
eine intensive Bürgerbeteiligung 
unabdingbar. Elektronisch unterstützte 
Beteiligungsformen  können wegen ihrer 
Orts- und Zeitunabhängigkeit Nachteile 
traditioneller Beteiligungsformen aus–
gleichen. Sie können außerdem 
kostengünstig genutzt werden. 

 
Neue Instrumente der E-Partizipation 
werden aber nur dann angenommen und 
führen zu einem echten Mehrwert, wenn 
sie einfach zu handhaben sind, gut 
strukturiert sind, den Geboten des 
Vertrauenschutzes und des Datenschutzes 
entsprechen und transparente 
Rückmeldungsmechanismen vorsehen. 
 
E-Partizipation darf allerdings nicht die 
Kluft bei der politischen Beteiliungs–
möglichkeit vertiefen zwischen 
denjenigen, die über einen intensiven 
Zugang zu den modernen Informations- 
und Kommunikationstechnologien 
verfügen, und denjeinigen, die einen 
solchen Zugang weiterhin missen. Der 
digitalen Spaltung ist daher vorzubeugen, 
indem Online- und Offline-Beteiligungs–
verfahren intelligent miteinander 
verzahnt werden. 

 

1. Web 2.0-Technologien für den politischen Zyklus 
 
Elektronisch unterstützte, partizipative 
Kommunikationsprozesse zwischen dem 
politisch-administrativem System und 
den Bürgerinnen und Bürgern bzw. den 
Unternehmen sind vielfältig. Auch die  
modernen Informations- und Kommuni–
kationstechnologien, insbesondere im 
Internet, bieten ein höchst unter–

schiedliches, teilweise unübersichtliches 
Spektrum an Möglichkeiten. 
 
Grundsätzlich können zunächst zwei 
Varianten der E-Partizipation unter–
schieden werden. Bei einem einfachen 
Verfahren haben die Teilnehmer die 
Möglichkeit, festgelegte Fragen zu 

beantworten oder einen Kommentar bzw. 
Anregungen abzugeben. Diese sind 
allerdings für die anderen Nutzer nicht 
sichtbar. Dagegen können bei diskursiven 
Verfahren die Beiträge von allen 
Interessierten gelesen, bewertet und 
kommentiert werden. In diesem Fall kann 
eine interaktive Diskussion entstehen. Die 
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beiden Varianten unterscheiden sich 
durch die Möglichkeit, eine Bewertung an 
die durch andere Nutzer generierten 
Beiträge anzubringen. 
 

Strukturiert man die weitere Betrachtung 
anhand des politischen Zyklus’ und stellt 
man diesem die drei Intensitätsstufen der 
Partizipation Information, Konsultation 
(zu Einzelthemen) und (umfängliche) 
Partizipation gegenüber, könnte 

nachfolgende Tabelle eine erste 
Kategorisierung für das Unterstützungs–
potential modernder Internettechnologien 
geben. 
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2. Erfolgsfaktoren 
 
Unter der Annahme, dass das Interesse 
zur Bürgerbeteiligung grundsätzlich 
vorhanden ist und deren konkrete 
Umsetzung durch moderne Informations- 
und Kommunikationstechnologien 
unterstützt werden kann, sind 
verschiedene Erfolgsfaktoren zu berück–
sichtigen. 
 
Zunächst sind detailliert und gezielt die 
Interessen einzelner Zielgruppen vor dem 
Hintergrund des gewählten Themen–
bereichs zu analysieren. Weiterhin geht es 

in dieser frühen Phase um die Planung 
der einzelnen Phasen der Bürger–
beteiligung und der Ideenfindung.  
 
Instrumente der E-Partizipation werden 
nur angenommen, wenn vermittelt 
werden kann, dass das Verfahren, zu dem 
Beteiligung eröffnet ist, wirklich 
ergebnisoffen ist. Es darf zu keinem 
Zeitpunkt der Eindruck einer Alibi–
veranstaltung entstehen. Die Beteiligten 
müssen die Chance erhalten, wirklich 
gehört zu werden. 

 
Der Träger eines elektronischen 
Partizipationsverfahrens muss darauf 
achten, dass die Technologien 
benutzerfreundlich, übersichtlich und 
einheitlich aufgebaut sind. Darüber 
hinaus empfiehlt sich der Einsatz eines 
Moderators der als unabhängige und 
erfahrene Person die Verantwortung 
übernimmt, das Partizipationsverfahren 
effektiv und zielgerichtet zu steuern. 

 

3. Online-Beteiligungsplattform 
 
Unter dem technologischen Blickwinkel 
erscheint es sinnvoll, eine Plattform zu 
implementieren, die vorhandene 
Partizipationstechnologien integriert und 
für verschiedene Partizipationsverfahren 
in unterschiedlicher Ausgestaltung 
wiederverwendet werden kann. So 
können auch im Bereich E-Partizipation 
Kosten gegenüber dezentralen Einzel–
falllösungen gesenkt werden. 
 
Dabei muss nicht gleich an neue IT-
Fachverfahren gedacht werden. Viele 
Content Management Systeme bieten 
bereits eine Vielzahl an Partizipations–
technologien. So auch die entsprechende 
Basiskomponente zCMS des Freistaates 
Sachsen. Deren zentrale Bereitstellung als 
verfahrensübergreifende Basiskompo–
nenten ermöglicht zunächst einen 
effektiven und sicheren Betrieb. Darüber 
hinaus wird die Verwaltung von Inhalten 
vereinfacht. Durch eine Trennung von 
Inhalten und Gestaltung können 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die 
Daten pflegen, die über keinerlei 
Programmierkenntnisse verfügen. 
 
Doch unabhängig davon, ob eine Online-
Beteiligungsplattform bereits vorhanden 
ist oder neu implementiert werden muss, 
kann nachfolgend abgebildete abstrakte 
Komponentenarchitektur als Richtschnur 
für die Umsetzung dienen. 
 

Herzstück der Plattform bilden das Portal, 
welches insbesondere der nicht-
funktionalen Anforderungen von 
Barrierefreiheit und guter Handhabbarkeit 
nachkommen muss, die Middleware, 
welche alle angegliederten Komponenten 
modular verknüpft, sowie eine 
notwendige Persistenzschicht zur 
Speicherung aller Daten. 
 
An die Middleware selbst gliedern sich 
drei komplexe Komponenten an. Die erste 
Komponente beinhaltet alle 
Partizipationstechnologien, wobei darauf 
zu achten ist, dass diese sich modular 
hinzufügen und entfernen lassen. Die 
zweite Komponente enthält alle 
technischen Komponenten und dient zur 
Realisierung und Lösung von technischen 
Problemen. So existieren ein komplexes 
Modul zur Abstimmung/Umfrage sowie 
ein Filter für Dubletten zur Eindämmung 
der Informationsflut. Zur Vermeidung von 
Vandalismus oder Manipulation werden 
ein Spam-Filter sowie eine Identitäts–
prüfung vorgeschlagen. Außerdem 
existiert ein Werbemodul, welches, 
beispielsweise im Fall von mangelnder 
Beteiligung, automatisch elektronische 
und konventionelle Nachrichten an die 
Partizipanten verschicken kann. Dieses 
Werbemodul muss u. a. Zugriff auf die 
Konfiguration sowie die Benutzerprofile 
haben, um zu wissen,  wann und in 
welcher Form Einladungen zu verschicken 

sind. Zudem gibt es die Möglichkeiten,  
die Art der Partizipation über ein 
Konfigurationsmodul einstellen zu 
können (z.B. Wie lange dauert die 
Diskussion? Wer darf wieviel Beiträge 
schreiben? Dürfen Nutzer vor ihrer 
eigenen Meinungsäußerung die Meinung 
anderer einsehen?). Des Weiteren 
existieren Möglichkeiten zur 
Visualisierung und Managementtools für 
Moderatoren zur Überprüfung von 
Diskussionsthemen beziehungsweise zur 
Erstellung und Priorisierung neuer 
Themen. Zuletzt dient die Tracking-
Komponente zur Verfolgung der Beiträge 
in der Plattform, wodurch ein 
Rückkopplungskanal an die aktiven 
Bürger einer Diskussion über das Portal 
gewährleistet werden kann. Allerdings 
sind die Auswirkungen auf 
Datenschutzbelange zu berücksichtigen 
und Instrumente an das Daten–
schutzpostulat anzupassen. Die dritte 
komplexe Komponente dient zur 
Integration mit Fremdsystemen, wie z.B. 
einem IT-Fachverfahren der Verwaltung 
oder anderen Partizipationssystemen. 
Hierfür muss eine einheitliche 
Schnittstelle spezifiziert werden, damit 
eine Integration nahtlos gelingen kann. 
Denkbar ist nicht zuletzt, eine Online-
Community zu integrieren, um dort 
gespeicherte Daten wie Kontaktdaten etc. 
zu übernehmen. 
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4. Weiteres Vorgehen: erste Schritte 
 
Die Vorschläge dieser Ideenskizze können 
nur schrittweise umgesetzt werden. Als 
erster Praxistest bietet sich die 
elektronische Unterstützung des 
Beteiligungsverfahrens zur Weiter–
entwicklung des Landesentwicklungs–
planes (LEP) an. Eine erste Abstimmung 

der zuständigen Ressorts findet derzeit 
statt. Darauf aufbauend wird in 
technischer Hinsicht geprüft, wie die 
Basiskomponente zCMS des Freistaates 
Sachsen zu ertüchtigen ist, um ein 
geordnetes Partizipationsverfahren auf 
Landesebene erstmals mit modernen 

Informations- und Kommunikations–
technologien zu unterstützen, damit die 
Schwellen für die Bürgerbeteiligung zu 
senken und Anregungen kundiger Bürger 
vor Ort einzuholen. 
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